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Beurteilungsschema Gewässerunterhalt 

 

1. Landschaftliche Einordnung 

Vergleich des Gewässertyps mit umliegenden Gewässern bezüglich landschaftlicher 

Aspekte (Geologie, Verteilung Offenland/Gebüsche/Wald, etc.), Morphologie 

(Randlinie, Flachwasser-, Tiefenwasserbereiche), Wasserhaltung (permanent, 

temporär) und Vegetation (nackt, stark bewachsen, etc.) 

Das Gewässer hat ähnliche 

Charakteristik wie viele andere in 

der Umgebung 

Das Gewässer ist nicht vergleichbar 

mit vielen anderen in der 

Umgebung 

Man kann davon ausgehen, dass 

viele Arten in diesem Gewässer in 

der Umgebung auch vorkommen. 

Man muss davon ausgehen, dass  

das Gewässer Arten enthält, die in 

der Umgebung nicht vorkommen. 

Auf Unterhalt verzichten oder unter 

Berücksichtigung von 

Vorsichtsmassnahmen durchführen. 

2. Seltene Arten 

Enthält das Gewässer National 

Prioritäre Arten? Siehe Hinweise 
Nein 

Kommen Arten mit 

eingeschränktem 

Verbreitungsgebiet vor? 

Ja 

Nein Ja 

Fortfahren unter 

Berücksichtigung von 

Vorsichtsmassnahmen 

SpezialistIn beiziehen. Nach 

Abschätzung ob weitere seltene 

oder gefährdete Arten vorkommen 

Unterhalt auf die National 

Prioritären Arten ausrichten. 

Weiter bei 3. 
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National Prioritäre Arten 

• Veröffentlichung des BAFU „Liste der National Prioritären Arten“. 

• Kartenserver der nationalen Datenzentren InfoFlora und CSCF  Angaben in 5 km2-Rastern. 

• Genaue Angaben zu Artvorkommen siehe Info Flora und CSCF. 

• Achtung: Man weiss allgemein wenig zu Artvorkommen in Stillgewässern, allenfalls mit 

Ausnahmen zu Amphibien, Pflanzen und Libellen.  

Feuchtgebietsarten und Wasserpflanzen 

• Siehe Kapitel Pflanzen (https://www.biodivers.ch/de/index.php/Stillgew%C3%A4sser/Grundlagen#Pflanzen) 

Gewässerunterhalt unter Einhaltung von Vorsichtsmassnahmen 

• Temporäre Gewässer belassen, d.h. weder durch Abtiefen noch durch Aufstauen in 

permanente umwandeln. 

• Nicht mehr als ein Viertel des Sediments innerhalb von 3 Jahren entfernen. 

• Nicht mehr als ein Viertel der Vegetation oder einer Pflanzenart innerhalb von 3 Jahren 

entfernen (ausgenommen invasive Arten). 

• Stillgewässer nicht mit Fliessgewässern oder Drainagen verbinden. 

• Ufer nicht steiler machen und Flachwasserbereich nicht reduzieren. 

• Wassereinzugsgebiet soll landwirtschaftlich nicht intensiver genutzt werden. 

• Keinen Lebensraumtyp vollständig zerstören. 

• Gewässer zum einfacheren Unterhalt nicht ablassen. 

• Nicht mehr als ein Viertel der Bäume in und um das Gewässer innerhalb von 3 Jahren 

entfernen. 

3. Gewässereigenschaften 

Gewässerumgebung 

(Einzugsgebiet) wird 

intensiv landwirtschaftlich 

genutzt. Kaum oder keine 

Feuchtgebietsarten und 

Wasserpflanzen. 

Gewässerumgebung 

(Einzugsgebiet) wird +/- 

intensiv landwirtschaftlich 

genutzt. Feuchtgebietsarten 

und Wasserpflanzen um/im 

Gewässer. 

Gewässerumgebung wird 

extensiv genutzt (keine 

Düngung, Wald, Buschland, 

Feuchtgebiet, etc.). 

Geringes Risiko Mittleres Risiko Grosses Risiko 

Artenvielfalt im Gewässer 

dürfte arm sein 

Vorkommen seltener Arten 

und vielfältiger 

Lebensgemeinschaft 

wahrscheinlich 

Vorkommen seltener Arten 

sehr wahrscheinlich, selbst 

wenn das Gewässer nicht 

ästhetisch, stark belaubt ist 

oder im Sommer 

austrocknet. 

Keine 

Vorsichtsmassnahmen 

erforderlich. Selbst grosse 

Eingriffe wie Ausbaggern 

können/sollen ausgeführt 

werden. 

Unterhalt unter 

Berücksichtigung von 

Vorsichtsmassnahmen 

(siehe unten). Wenn 

grössere Eingriffe 

erforderlich sind vorgängig 

biologischen Ist-Zustand 

erfassen. 

Bevor irgendwelche 

Massnahmen ausgeführt 

werden den biologischen 

Ist-Zustand erfassen. 


